
3 Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Be
gründung wirtschaftlicher Macht sind nicht ge
stattet.

1 Der Boden der Deutschen Demokratischen 
Republik gehört zu ihren kostbarsten Naturreich- 
tümern. Er muß geschützt und rationell genutzt 
werden. Land- und forstwirtschaftlich genutzter 
Boden darf nur mit Zustimmung der verantwort
lichen staatlichen Organe seiner Zweckbestimmung 
entzogen werden.
2 Im Interesse des Wohlergehens der Bürger 
sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der 
Natur. Die Reinhaltung der Gewässer und der Luft 
sowie der Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der 
landschaftlichen Schönheiten der Heimat sind durch 
die zuständigen Organe zu gewährleisten und sind 
darüber hinaus auch Sache jedes Bürgers.

Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwecke 
auf gesetzlicher Grundlage und gegen angemessene 
Entschädigung zulässig. Sie dürfen nur erfolgen, 
wenn auf andere Weise der angestrebte gemein
nützige Zweck nicht erreicht werden kann.

1 Wissenschaft und Forschung sowie die Anwen
dung ihrer Erkenntnisse sind wesentliche Grund-
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